
Werbung um 
 Nachwuchs

Sächsische Landesärztekammer 
stellt Ausbildung „Medizinische 
Fachangestellte“ auf der Karrie-
reStart 2016 vor

Vom 22. bis 24. Januar 2016 fand in 
Dresden die Messe KarriereStart 
statt. Auch die Sächsische Landesärz-
tekammer war mit einem eigenen 
Stand vertreten. Rund 280 Messebe-
sucher informierten sich über den 
Ausbildungsberuf der Medizinischen 
Fachangestellten (MFA), dessen Auf-
gabenspektrum, über die Ausbil-
dungsdetails und Karrierechancen. 

Zum Beruf gehört ein hohes Maß an 
Organisationstalent und Empathie 
gegenüber dem Patienten. 
Interessierte am Ausbildungsberuf 
der MFA bekamen so die Möglich-
keit mit der Sächsischen Landesärz-
tekammer ins Gespräch zu kommen 
und nützliche Tipps rund um Bewer-
bung, Ausbildung und Ausbildungs-
standorte zu sammeln. Auch bezüg-

lich des Medizinstudiums und dem 
Beruf des Arztes gab es am Stand 
der Sächsischen Landesärztekammer 
rund 60 Anfragen. Mit dem Messe-
auftritt konnten nochmal möglichst 
viele interessierte und motivierte 

künftige Auszubildende angespro-
chen und mobilisiert werden, um so 
auch dem Fachkräftemangel entge-
gen zu wirken.
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Interessierte rund um den Ausbildungsberuf der MFA am Stand der 
Sächsischen Landesärztekammer.             © SLÄK

Zwischenprüfung 
„Medizinische 
Fachangestellte“

Die Sächsische Landesärztekammer 
führt die nächste Zwischenprüfung 
im Ausbildungsberuf „Medizinischer 
Fachangestellter/Medizinische Fach-
angestellte“ am Montag, dem 6. 
Juni 2016, 9.00 – 11.00 Uhr in der 
Sächsischen Landesärztekammer, 
Schützenhöhe 16, 01099 Dresden 
durch.

Teilnehmer/innen an der Zwischen-
prüfung sind Auszubildende des 
zweiten Ausbildungsjahres und 
Umschüler/innen, die in diese Fach-
klassen integriert sind.

Anmeldeformulare und Gebührenbe-
scheide für die Prüfungsgebühren 
erhalten alle Ausbilder von der Säch-
sischen Landesärztekammer. Die 

Anmeldung zur Zwischenprüfung 
hat bis zum 30. April 2016 zu erfol-
gen.

Auszubildende und Umschüler/innen 
sind aufgefordert, das Ausbildungs-
nachweisheft am Tag der Zwischen-
prüfung bei der Aufsichtsführung 
zur Sichtung durch die Sächsische 
Landesärztekammer einzureichen.
Die Freistellung zur Zwischenprüfung 
umfasst nur den Zeitraum der Prü-
fung (§ 15 Berufsbildungsgesetz). 

Die Auszubildenden und Umschüler/
innen gehen anschließend wieder in 
die Arztpraxis oder zum Unterricht.
Auszubildende, deren 18. Lebensjahr 
zum Ende des ersten Ausbildungs-
jahres noch nicht vollendet war, sind 
verpflichtet, eine ärztliche Bescheini-
gung über die erste Nachuntersu-
chung nach § 33 Jugendarbeits-
schutzgesetz spätestens am Tage der 
Anmeldung zur Zwischenprüfung bei 

der Sächsischen Landesärztekammer 
vorzulegen, soweit dies noch nicht 
erfolgt ist. Anderenfalls ist die Eintra-
gung des Berufsausbildungsvertra-
ges des/der Auszubildenden aus dem 
Verzeichnis der Berufsausbildungs-
verhältnisse nach § 35 Abs. 2 Berufs-
bildungsgesetz zu löschen.

Die Teilnahme an der Zwischenprü-
fung ist nach dem Berufsbildungsge-
setz und der Verordnung über die 
Berufsausbildung zum Medizinischen 
Fachangestellten/zur Medizinischen 
Fachangestellten eine der Zulas-
sungsvoraussetzungen für die Teil-
nahme an der Abschlussprüfung.

Für Fragen stehen wir Ihnen gern 
unter der Tel.-Nr.:  0351 8267170/ 
171/173 zur Verfügung.
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